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§.1. ■
^Nuvörderst eine Kasse zu dem guten Endzweck zu 

errichten/ wornach einer jeden Wittwe, nach dem 
Tode ihres Mannes, und deren Kindern, in ihrer be­
drängten Lage, durch eine Kleinigkeit geholfen werden 
kann, und der Kasse hierdurch selbst ein namentlicher 
Vortheil erwachst. Daher soll die Zahl der Mitglieder 
für's erste noch nicht bestimmt festgesetzt werden.

§.2. ■

In diesen Verein, können — mit Ausnahme von 
Civil- und Militarbeamten, da derselbe vorzüglich nur 
für Handwerker errichtet worden, — ausgenommen 
werden Personen aus allen Standen, die sich zur 
bürgerlichen Nahrung qualifiziren und üntadelhafter 
Führung sind; jedoch muß ein aufzunehmendes Mit­
glied vollkommen gesund und nicht über fünfzig 

Jahre alt seyn. '

3. ■ ;

Das Eintrittsgeld, welches jedes in die Gesell^ 
schäft eintretende Mitglied zu zahlen hat, wird, mit 
Inbegriff der Wittwen-, Kranken- und Sterbekasse,
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auf drei Rubel und fünfundzwanzig Kopeken S. M. 
festgesetzt. Wer über fünfundvierzig Jahre alt ist, 
zahlt bis zum fünfzigsten Jahr einen halben Ru­
bel S.M. für jedes überschießende Jahr. Eine über 
fünfzig Jahre alte Person wird als Mitglied nicht 
angenommen. Dasjenige Mitglied, welches der 
Sterbekasse nicht beizutreten wünscht, zahlt das Ein­
trittsgeld zur Wittwen- und Krankenkasse bloß mit 
zwei Rubel und fünfundzwanzig Kopeken S. M.

§.4.

Äußer diesem Eintrittsgelds zahlt jedes eintre­
tende Mitglied für ein Exemplar der Statuten zwan­
zig Kopeken S. M., auch für ein Exemplar des 
Namenverzeichnisses der Mitglieder zwanzig Kope­
ken S. M., und für die neu eingerichteten Kassa­
bücher und den Geldkasten dreißig Kopeken S. M.; 
welcher letztere Zuschuß auch von sammtlichen be­
reits eingetretenen Mitgliedern zu erlegen ist.

§.5.

Jedes wirkliche Mitglied zahlt, binnen einem 
Monat vom Tage der ihm gewordenen Bekannt­
machung, als Beitrag zur Wittwen- und Kranken­
kasse, zu Anfang eines jeden Quartals, nämlich am 
ijlcn November, isten Februar, isten May und 

isten August eines jeden Jahres, einen Rubel und 
fünfzig Kopeken S.M., und bei jedem eintretenden 
Sterbefall dreißig Kopeken S. M. als Beitrag z^r 
Leichenkasse. Die Bekanntmachung der zu entrich- 



tcnden Beiträge, so wie der zu entrichtenden Ein­

trittsgelder, geschieht allemäl durch Vorzeigung der 
darüber ausgestellten Quittung.

§.6.
Nach Verlauf von einem Jahr, gerechnet vom 

ersten Stiftungstage an, erhält eine jede Wittwe, 
nach des Mannes Tode, jährlich zwanzig Rubel Sil­
bermünze, und die Zahlung geschieht jedes Viertel­
jahr mit fünf Rubel S. M., von dem Tage an, 
wo die Anzeige über den Tod ihres Mannes bei 
dem kassaführenhen Vorsteher geschehen.

§. 7.
Im Fall, daß Vater und Mutter mit Tode ab­

gegangen, und sie eheliche Kinder unter zwölf Jah­
ren nachgelassen, sollen die zwanzig Rubel S. M. 
Unterstützungsgeld auf die Kinder fallen, bis daL 
jüngste Kind zwölf Jahre alt geworden ist. Je­
des Kind wird, wenn dasselbe zwölf Jahre alt ge­
worden, von dieser Unterstützungskasse ausgeschlossen.

" §- 8. .

Dreißig Mitglieder, mit Einschluß der drei Vor­
steher, welche zusammen als Stifter betrachtet wer­
den, bilden die Committee, durch welche alle 
Angelegenheiten, die von Wichtigkeit sind oder der 
Administration zweifelhaft erscheinen, mittelst der 
Vorsteher zur Berathung und Entscheidung gebracht 
werden. Diese Mitglieder und Vorsteher ergänzen 
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sich, bei emtretender Vakanz, durch eigene Wahl 
von Mitgliedern aus der Gesellschaft, und darf Nie-- 
mand die ihn treffende Wahl zum Vorsteher oder 

Vorsteher-Substitut ablehnen, das erste Mal bei 
Strafe von zwei Rubel S. M., das zweite Mal bei 
Strafe von vier Rubel S. M., das dritte Mal bei 
Strafe von zehn Rubel S. M., das vierte Mal mit 
Ausschluß aus der Zahl der Stifter und Versetzung 
bloß zur Gesellschaft und als Mitglied derselben«

. 5.9. .

Die erwählten drei Vorsteher vertheilen unter 

sich die Geschäfte dergestalt, daß Einer zum Kassa­
führenden (der die Kassabücher führt, die Quittungen 
ausschreibt, die Gelder empfangt und die Besorgun­
gen für den Stiftungstag zu bestreiten hat,) be­
stimmt ist, die andern beiden Vorsteher aber die 
Kranken besuchen, und zugleich die Schlüssel von dM 
Geldkasten,- in welchen die einkommenden Gelder 
eingelegt werden, in Händen haben.

§. 10.
Jeder, der ausgenommen zu werden wünscht, 

muß eine genaue und richtige Aufgabe seines Vor- 
und Zunamens, Geburtstages, Standes oder'Ge­
werbes und Wohnorts, auch, falls er verheirathet 
ist, oder wahrend der Mitgliedschaft verheirathet 
werden sollte, eine gleich genaue und richtige Auf­
gabe .pes Vor- und Zunamens und Alters seiner 
Frau, schriftlich durch einen Stifter bei dem kassa- 
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führenden Vorsteher einreichen lassen, damit er in 
das Kandidatenbuch eingetragen werden könue. Wird 
aber die Richtigkeit einer solchen Aufgabe von Je-? 
manderr in Zweifel gezogen: so sind die Vorsteher 
berechtigt und zugleich.verpflichtet, von dem aufzu­
nehmenden ode^.etwa bereits aufgenommenen Mit- 
gliede hinlängliche Beweise, für seine Angabe; zu 

fo.rd.em,. . . ■ ■. ■

§. 11. nb. . , .

: Sollte es sich aber ergeben, daß ein Mitglied 

bei seiner Aufnahme sein wirkliches Alter, oder seinen? 
oder seiner Frau kränklichen Zustand, oder seinen an­
gegebenen Nahrungszweig, anzunehmendes oder zu 
ergreifendes Dewerhe? oder Stands verlaugnet^i und 
dadurch, den Eintritt in diese Gesellschaft erschlichen 
hatte:, .so wird ein solches Mtgljed, -r- selbst wenn 
es für. mehrere Jahre gezahlt«, und wenn es--auch 
selbst schon Unterstützung genossen, —• dennoch, mit 
Verlust aller geleisteten Beitrage.^ aus der Gesellschaft 
sofort ausgeschlossen.

" ” §. 12. ' ’ 1

Jeder einballotirte Kandidat hat sogleich, und 
zwar-binnen drei Wochen vom Tage der desfallsigen 
Bekanntmachung an, das Eintrittsgeld, zusammt den 
damit verbundenen anderweitigen Gebühren, zu er­
legen; entstchendenfalls aber gewärtig zu seyn, daß 
er aus der Kandidatenliste gestrichen wird. .
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- ' §. 13. " - - /
Ein in diese Gesellschaft ünverheirathet aufge­

nommenes, oder während seiner Mitgliedschaft vet- 
wittwetes oder von feiner Frau geschieden werdendes 
Mitglied muß, wenn es heirathet oder zur zweiten 
Ehe schreitet, feine Ehefrau binnen sechs Wochen, 
vom Tage^er Copulation an gerechnet, durch Er­
legung, jedoch nur des in §. 3. und ir. festgesetz­
ten Eintrittsgeldes, einkaufen; im Unterlassungsfall 
kann eine solche Frau, beim Absterben ihres Mannes, 
auch selbst wenn Kinder nachbl'eiben, auf keine Un* 

terstützung Rechnung machen.

- • . §.14.
Im Fall einer Ehescheidung bleibt der Mann 

Mitglied dieser Gesellschaft; die abgeschiedene Frau 
aber kann, wenn sie es wünscht und sich zu der Ge-r- 
sellfchaft qualifizirt, -bei der ersten Vakanz,' ohne 
Ballotement, allen Kandidaten vorgängig, gegen 
Erlegung des in §. 3. und 12. festgesetzten Eintritts­
geldes und der damit verbundenen anderweitigen Ge­

bühren, als Mitglied ausgenommen werden.

§. 15.
Ein Mitglied, welches sich eines Kriminalver­

brechens schuldig gemacht, oder dessen durch richter­
lichen Spruch auch nur verdächtig erklärt wird, soll 

sofort aus dieser Gesellschaft, mit Verlust aller ge­
leisteten Beiträge, ausgeschlossen werden, jedoch 
ohne Rückwirkung auf dessen Frau, wenn diese keine 
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Theilnahme an dem begangenen Verbrechen hat; 
und eben so umgekehrt, wenn die Frau sich ein Kri- 
rninalverbrechen zu Schulden kommen lassen, oder 
nach richterlichem Spruch sich eines solchen Verbre­
chens verdächtig gemacht hat.

; §. 16.
Die Mitglieder der Gesellschaft sind verpflichtet, 

die jedesmalige Veränderung ihrer Wohnung inner­
halb acht Tagen, und zwar bei Strafe von fünfund­
zwanzig Kopeken S. M., dem kassaführenden Vor­
steher schriftlich anzuzeigen.

- . §.17.
Jedes außerhalb der Pallisaden dieser Stadt, 

oder jenseits der Düna und auf den Hölmern, oder 
auf dem Lande wohnende oder dorthin ziehende Mit­
glied, ist verpflichtet, Jemanden in der Stadt oder 
in der Vorstadt zu konstituiren, der für ihn die Bei­
träge zahlt, und diesen von ihm Beauftragten dem 

kaffaführenden Vorsteher schriftlich namhaft zu ma­
chen, und zwar bei Strafe, das erste Mal mit zwei 
Rubel S.M., das zweite Mal mit vier Rubel S.M., 
das dritte Mal mit sechs Rubel S. M., und das 
vierte Mal mit Ausschluß aus der Gesellschaft und 
Verlust aller geleisteten Beiträge. Än Gleiches — 

nämlich, einen Beauftragten allhier in der Stadt 

oder in der Vorstadt zu bestellen, — gilt auch von 
denjenigen Mitgliedern, welche mit ihren Familien 
auf einige Monate einen entfernten Aufenthalt 
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wählen,, oder auch nur auf unbestimmte Aeit ver­
reisen. : ■_ / ttvjt . . - ■/ Mr •’ . 5

. ; ; ■ ::i- $,18. ,3tan
Jedes Mitglied ist verpflichtet, in^dxr statt?, 

habenden Versammlung der ganzen Gesellschaft zu 
erscheinen, oder sein durch legale (in §. 22. und 21. 
naher/bezeichnete) Ursachen gegrü ndetes/Ausbleiben, 
zeitige vor der statthabenden Versammlung, der Ad»' 
ministration schriftlich, anzuzeigen/Unterlaßt eiu- 
Mitglied solches, und.erscheinet picht,, so wird ein. 
solches das erste Mal mit. fünfzig Kopeken S..M., 
das zweite darauf folgende Mal mit einem Rubel 
S. M., und das dritte.Mal mit Ausschluß aus der 
Gesellschaft, unter Verlust aller geleisteten Beitrage, 
bestraft. Diese letztere Strafe findet auch.alsdann 
statt, wenn ein Mitglied die für fein nicht, ent­
schuldigtes oder nicht gehörig begründetes Ausblei­
ben, verwirkte erste oder zweite Geldstrafe zu er­
legen sich weigern sollte. — Zu diesen Versamm?, 
lungen, mit Ausnahme der.Stiftungötage, werden 
jedoch weder Wittwen, noch auch solche Frauen ein­
geladen, deren Manner nicht zugleich Mitglieder 
der Gesellschaft sind. —•_ An jedem Stiftungstage, 
in jedem Jahr, tragt ein jedes Mitglied zwanzig 
Kopeken S. M. zur Armenkasse-bei. - Aus dieser 
Armenkasse werden -für ein Mitglied seine Beitrage 
für sechs Monate einstweilen ausgelegt, und hat 
dasselbe den Betrag bei Ablauf der sechs Monate 
zu berichtigen. Wenn sein Zahlungstermin ein tritt, 
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und er, nach verflossenen sechs Monaten, auch als­
dann nicht zahlt, so wird er durch einCirkulär zur 

Zahlung angehalten; und wenn auch dieses nichts 
fruchtet, so wird er aus der Gesellschaft ausge­
schlossen, und gerichtlich zur Zahlung seiner Re- 
siantien adstringiret.

§. 19.

Um jedoch die durch Todesfälle oder andere Um­
stande entstehende Lücken sogleich ausfüllen zu kön­

nen, werden, falls es erforderlich seyn sollte, bei 
jedesmaliger Stifterversammlung aus jedem hier 
existirenden Handwerksamte ein bis zwei Mitglieder 
aus der Gesellschaft zu Stifterkandidaten erwählt, 
und bei entstehender Vakanz tritt immer derjenige 
zuerst ein, der die meisten Stimmen hat. Sollte 
ein zum Kandidaten erwähltes Mitglied sich weigern, 
als Stifter einzutreten, so verfallt dasselbe in eine 
verhaltnißmäßige Geldstrafe.

§.20.

Die Committee wird, so oft es nur erforderlich 
seyn sollte, durch die Vorsteher, mittelst schriftlichen, 
die Anzeige der Ursachen zur Versammlung wo mög­
lich enthaltenden Cirkulars, zusammenberufen, und 
daher darf Niemand ohne legale Ursachen von die­
sen Versammlungen wegbleiben. Nur gehörig er­
wiesene Krankheit, dringende Geschäftsreisen, .in der 
Familie eingetretene Todesfälle oder Ehehaften, kön­

nen, wenn solche Ursachen zeitig vor der statthaben­
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den Versammlung der Administration selbst, schrift­
lich, nicht aber bloß deM Kassirer mündlich ange­
zeigt, und mit den erforderlichen Beweisen unter­
stützt worden, das Ausbleiben Entschuldigen. '

§. 21. . .■ .

Erscheint ein Mitglied der Committee, ohne die 
im vorhergehenden §. enthaltenen Festsetzungen ge­
nau beobachtet zu haben, in den Stifterversamm­
lungen nicht: so wird dasselbe das erste Mal mit 
fünfzig Kopeken S. M., das zweite darauf folgende 
Mal mit einem Rubel S. M.^ das dritte und un­
mittelbar das nächst folgende Mal aber mit Aus­
schluß aus der Zahl der Stifter, und Versetzung 
bloß zur Gesellschaft, bestraft.

§. 22.

Sollte ein Stifter sich weigern, die durch sein 
nicht gehörig entschuldigtes Ausbleiben verwirkte 

Geldstrafe, nach geschehener Aufforderung, zu er­
legen: so wird er, nach Ablauf der zu deren Ent­
richtung hiermit festgesetzten Frist von vierzehn Ta­
gen, sofort aus der Gesellschaft, mit Verlust aller 
geleisteten Beitrage, ausgeschlossen, falls er nicht 
im Laufe dieser Frist eine, bei der nächsten Stifter­
versammlung zu führende Beschwerde, der Admini­

stration schriftlich angezeigt hatte.

§. 23.

Um einen gültigen Beschluß fassen zu können, 
müssen wenigstens einundzwanzig Mitglieder der 
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Committee, mit Einschluß der Vorsteher, in der 
Versammlung gegenwärtig seyn, und darf daher, 

bei einer etwa geringem Zahl, über die zur Ver­
handlung zu bringenden Gegenstände nichts be­
schlossen werden, sondern muß dieser Beschluß bis 
zur nächsten gelegentlichen, oder, falls deren ^Ab­
machungen von Nothwendigkeit, alsdann sofort zu 
veranlassenden abermaligen Stifterversammlung, 
ausgesetzt werden.

§. 24.

Wenn in der Versammlung der Committee über 
die zu wählenden Kandidaten deliberiret wird, und 
Jemand aus der Committee diese Deliberation wei­
ter verbreitet: so wird derselbe das erste Mal mit 
einem Rubel S.M. bestraft, das nächst darauf fol­
gende Mal aber mit Ausschluß aus der Zahl der 
Stifter und Versetzung bloß als Mitglied zur Ge­
sellschaft.

§. 25. •

Zur Verwaltung aller Angelegenheiten dieser 
Stiftung erwählt die Committee, durch Mehrheit 
der Stimmen, aus ihrer Mitte drei Glieder zu Vor­
stehern und einen zum Vorsteher-Substitut.

§. 26.

Die Wahl. von Vorstehern findet nach zwei 

Jahren, und sodann alle Jahre die Wahl eines Vor­
stehers, und zwar acht oder vierzehn Tage vor dem 
Stiftungstage, dergestalt statt, daß ein anderes Sub­
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jekt an Stelle des abgehenden Vorstehers ernannt 
wird, indem nothwendig zwei' vou den bisherigen 
Vorstehern bis zum zweiten Stiftungstage bleiben 
müssen, uni den neu erwählten Vorsteher in den 
Geschäften zu unterweisen, und tritt alsdann erst 
der ältere Vorsteher von der Administration aus, und 
der andere neu erwählte in dessen Stelle.

§. 27­

Es versteht sich jedoch von selbst, daß wenn 
die Committee die bisherige Administration beizube­
halten wünscht, und sämmtliche Vorsteher zur fer­
neren Verwaltung ihrer Aemter sich willig sinden 
lassen, die Wahl neuer Vorsteher cessiret.

§. 28.

Ein Mitglied, das durch von Zeit zu Zeit statt­
gehabte Wahlen dreimal das Amt als Vorsteher oder 
Vorsteher-Substitut bekleidet hat, kann, bei einer ihn 
wiederum treffenden Wahl, nicht mehr zur Annahme 
ditses Amtes gezwungen werden.

. . • §. 29. • ’ .

Zwei Wochen nach dem Stiftustgstage empfan­
gen sowohl die alten, als der neu erwählte Vor­
steher, sämmtliche der Kasse gehörige Dokumente, 
baare Gelder, Bücher und Papiere, »ach einem be- 
sondern Verzeichniß, und quittiren über gehörige, 
richtige Ablieferung derselben, im Protokoll- und 
Kassabuche.
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§. за
BÄ- enttm dintretenden Todesfälle unter den 

Vorstehern, muß innerhalb acht Tagen die" Com­
mittee zusammenberufen uhb zur Wahl eines neuen 
Vorstehers oder Vorsteher-Substitüten, an Stelle bes 
Verstorbenen, geschritten werden.

31.

Die Vorsteher haben alle, zum Besten dieser 
Stiftung eingehenden Beitrage, Eintritts-, Straf- 
und andere Gebühren, gleichwie die von ihnen au^- 
gegebenen baären Gelder, in das bestimmte Kassa­
Schnurbuch sogleich einzutragen, und darin vor: dem 
Empfänger oder Einzahler, — mit Ausnahme der 
Verpflegten, als für welche ein eigenes Quittungs­
buch eingerichtet ist, — bescheinigen zu lassen. Fer­
ner ein gehöriges Protokollbuch über alle, sowohl ch, 
den Versammlungen der Stifter und Mitglieder, als 
auch außer.diesen, bei den Administratoren allein ge­
pflogenen Verhandlungen, ein genaues und richtiges 
namentliches VerZeichniß sammtlicher Mitglieder, und 

ent Kandidatenbuch, zu führen, endlich aber auch 
Lber alle eingegangenen Schristjen, ärztliche Attestate 
und Ausfertigungen, eine eigene Akte zu führen und 
aufzunehmen.

§.32., .

Das Protokoll, in welchem alle stattgehabte Ver­
sammlungen und daselbst vekhandelte Gegenstände 
genau verzeichnet seyn müssen, ist von den jedes Mal 
anwesender; Vorstehern zu unterschreiben.
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§. 33. ,

Zur Verpflegung der Kranken erhält der jedes­
malige Krankenvorstcher von dem Kassaführer die er­
forderliche Summe, und laßt sich über die verab­
reichten Verpflegungsgelder von dem Kranken oder 
Verpflegten in dem dazu eigens bestimmten Buche 
gehörig quittiren, thcilt aber dem Kassaführer, am 
Schlüsse jeder Woche, das im Laufe derselben in sei­
nen Gefchaftsverrichtungen Vorgefallene, zu den er­
forderlichen Bemerkungen im Protokoll, mit.

§. 34.

, Die Vorsteher haben insbesondere dafür zu sor­
gen, daß die, nach Bestreitung der statutenmäßigen 

Ausgaben, in der Kaffe übrig bleibenden Gelder zum 
Kapital geschlagen und fruchttragend geinacht wer­
den. Zu dem Ende haben sie, bei Begebung der 
Gelder, — falls die Anschaffung von Pfandbriefen 
des Livländischen Kreditsystems, oder von Russisch­
Kaiserlichen Silberscheinen, nicht thunlich, als wel­
ches am gerathensten wäre, auf die größtmög­
lichste Sicherheit des zu gebenden Unterpfnndeö zu 
wachen, um so mehr, als sie selbst, wenn sie von 
ihrem Amte entlassen werden, einen etwanigen Ver­
lust, den die Stifter durch unsichere Begebung deS 
Kassavermögens, wahrend ihrer Administration, her- 
beigefhhrt haben, in solidum. zu ersetzen verpflich­

tet sind, und müssen daher alle Dokumente, auf 
welche die Begebung der baaren Gelder sich grün­

den soll, von allen dermaligen Vorstehern beprüft, 
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auch die Ausreichung der Gelder einstimmig be­
schlossen seyn.

* §. 3Ü.

Sollte einer oder auch zwei der Vorsteher-sich 
weigern, ihre Zustimmung zu einer in Vorschlag 
gebrachten Begebung der Kapitalien zu geben: so 
ist solche Weigerung, mit Gründen unterstützt, der 
Committee zur Beprüfung vorzüstellen, die sodann, 
mit Ausschluß der Vorsteher, durch Mehrheit der 
Stimmen gegen, oder für die vorgeschlagene Bege­
bung entscheidet. Es bleibt jedoch im letztem Fall 
den gedachten Vorstehern offen, ihre Weigerung auch 
alsdann zu Protokoll nehmen zu lassen, um sich 
dadurch für einen an sie künftig zu machenden An­
spruch auf Ersatz des durch diese Begebung etwa 
entstehenden Schadens zu sichern.

' §. 36.

Ohne die im §. 21. erwähnten, gehörig erwie­
senen Ursachen, darf kein Vorsteher von den Ver- 
sammlui-tzen sowohl der Administration, als auch 
der Stifter und Mitglieder, wegbleiben; bei Strafe 
von einem Rubel'S. M. für das erste, von zwei 

Rubel S. M. für das zweite Mal, und der Ab­
setzung vom Vorsteheramte und Versetzung bloß zur 
Gesellschaft für das dritte, unmittelbar darauf fol­
gende Mal; und ist, bei gleicher Strafe, das le­
gale Ausbleiben zwei Stunden vor der stattsinden- 
den Versammlung den Vorstehern schriftlich anzu-
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zeigen, aM^gleichzeitig der Vorsiehersirbstitut zur 
Vertretung aufzufordern. ■ г ' ;

§. 37. j

Es wird durchaus als ungültig betrachtet, 
wenn ein Vorsteher irgend eine Handlung einseitig 
und ohne Zuziehung der andern Vorsteher, von 
sich aus allem, unternimmt. Ueberhaupt wird den 
Vorstehern die größte Sorgfalt und die gewissen­
hafteste Verwaltung ihrer Aemter zur strengsten 
Pflicht gemacht, und bleiben dieselben dafür der 
ganzen Gesellschaft verantwortlich; sind aber, so­
wohl Vorsteher als Vorstehersubstitut, auch des­
halb, so lange sie ihre Aemter verwalten, von 
allen und jeden Beitragen befreiet, unbeschadet des 
Genusses der, allen und jeden andern zahlbaren 
Mitgliedern zustehenden Rechte. .

§.38.

Sollte indeß ein Vorsteher sich eine Verun­
treuung, oder einen durch einseitig unternommene 
Handlung,. der Kasse zugefügten Schaven, zu 
Schulden kommen lassen; so wird derselbe, nach 
geschehener Untersuchung und Ueberführung, so­
gleich seines Amtes entsetzt, oder auch, nach Be­
finden der Umstande, mit Verlust aller geleisteten 
Beiträge, aus der Gesellschaft gänzlich ausge­
schlossen und zum Ersatz gerichtlich angehalten;, es 
bleiben jedoch die andern Vorsteher, falls sie erwie-
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sen, ihren Verpflichtungen getreulich nachgekommen 
zu seyn, außer aller Verantwortung.

§. 39.

Wenn über einen Vorsteher Beschwerde geführt 
wird, die jedoch nur bei der Committee angebracht 
werden kann: so versteht es sich von selbst, daß der 
beklagte Vorsteher bis zu abgethanen solchen Be» 
schwerden aus der Versammlung üustreten, und in 
so lange die dadurch entstehende Lücke vom Vor­
stehersubstitut ausgefüllt werden muß, in diesem 
entstehenden Fall das Protokoll auch nicht von 
dem kassaführenden, sondern von einem der an­
dern Vorsteher, aufzunehmen ist; so wie, daß 
wenn die Klage auf ungehörige Verwaltung des 
Amtes gerichtet ist, die andern Vorsteher sich des 
Stimmenrechts begeben müssen.

' §.40.

Wenn ein Vorsteher oder Stifter ohne drin­
gende Ursachen, oder ohne gesuchte und erlangte 
Erlaubniß, sich aus der statthabenden Versammlung 
ganz entfernt, oder den Vorstehertisch verlaßt, und 
sich unmoralisch in der Versammlung betragt: so 
wird er von der Committee das erste Mal mit 
einem ernstlichen Verweis, und, nach Befinden der 
Umstande, mit einer Geldstrafe von einem Rubel 
S. M., das nächste Mal aber mit Absetzung vom 
Amte und Versetzung bloß zur Gesellschaft, be­
straft.
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’ §. 41.
Zur Aufbewahrung der baaren Gelder und 

Dokumente dient ein eigener, für, diese Stiftung 
angeschaffter, mit drei verschiedenen Schlüsseln ver­
sehener Kasten, der für jetzt, und bis zur Erlan­
gung eines Platzes in der hiesigen Gildestube, bei 
dem kassaführenden Vorsteher sich befinden muß. 
In diesen Kasten, der nur in Gegenwart aller 
Vorsteher geöffnet werden darf, sind alle vorrathig 
seyende Gelder, — bis auf die in den Händen des 
Kassaführers, zur Verpflegung der Kranken, noth­
wendig zu lassende Summe von einhundert Ru­
bel S.M., — zu verschließen.

• * *

Den Kassirer betreffend.

§. 42.
' Zur Einkassirung der Beiträge und Strafgelder 
wird entweder ein dazu sich willig findendes Mit­
glied der Gesellschaft, oder, in Ermangelung dessen, 
ein anderes Subjekt, als Kassirer, gegen Bestellung 
hinlänglicher, Kaution für einen etwanigen Defekt, 

angestellt.

§. 43.
Dieser Kassirer ist verpflichtet, nicht nur alle 

Krankenbeiträge einzukassiren, und solche dem kassa­

führenden Vorsteher wöchentlich abzuliefern, sondern 
auch die jedes Mal erforderlichen Einladungen der 
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Vorsteher, der Stifter und Mitglieder, zu den Ver­
sammlungen, so wie überhaupt alle ihm von der 
Administration aufgetragenen, diese Stiftung an­
gehenden Bestellungen, zu besorgen.

§. 44. '
Für diese Mühe erhalt der Kassirer, nach be­

werkstelligter Einkasstrung und geschehener völligen 
Ablieferung der Beitrage, für jedes Vierteljahr voll 
einhundert Rubel S.M. fünf Prozent, so wie auch 
von den vierteljährigen Beiträgen zur" Wittwenkasse 
von einhundert Rubel S.M. fünf Prözenk; füb 
jedesmalige Einkasstrung von Leichenbeitragen, von 
einhundert Rubel S. M. fünf Prozent; ferner, für" 
jedesmalige Zusammenberufung sammtlicher Mit­

glieder, von und für einhundert Personen, vier 
Prozent; für jedesmalige Zusammenberufüng der 
Stifter, einen Rubel und fünfzig Kopeken S. M.; 
und von den einkassirten und zur Kasse abgeliefer­
ten Strafgeldern, zehn Prozent; — unb ist hiers 
nächst, wenn er zugleich Mitglied dieser Stiftung 
ist, so lange er das Kasstreramt verwaltet, frei 
von allen Beiträgen, geniestt aber nichtsdestoweni­
ger alle und jede Rechte eines wirklich zahlenden 

Mitgliedes. ■ • - - ;

§.45. . >
' Die dem Kassirer zur Einkasstrung übergebe­

nen Quittungen hat derselbe sogleich den Mitglie­
d lrnvorzuzeigen, für welche diese Quittungen be­
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stimmt sinh. .Erweiset es sich aber, daß er sol­
ches unterlassen, und dadurch die Ausschreibung 
eines Mahn-Cirkulärs unnütz veranlaßt habe : so 
werden ihm für jedes dadurch irrig als restirend 
aufgegebene Mitglied als Strafe fünfzig Kopeken 
S. M. von seinen nächstfälligen Gebühren abge- 

zogem . ... . z

KM
, Sollte es sich aber ergeben, daß irgend ein 

Mitglied zu den Versammlungen sowohl der Stif­
ter, als auch der ganzen Gesellschaft, einzuladen 

vergessen worden, oder so spät aufgefordert wäre, 
Haß demselben das Erscheinen zur festgesetzten Zeit 

unmöglich geworden: so wird dem Kassirer dafür 
der doppelte Betrag,derjenigen Strafe, die ein Mit­
glied, nach §.22., für Vicht- oder zu spätes Er- 

jcheinen ih der Versammlung, zu erlegen hat, von 
dessen nächstfälligen Gebühren abgezogen; /beim 
zweiten. Contraventionsfall aber wird derselbe mit 
Absetzung..von seinem Amte bestraft. .

X' XX/ ' . §. 47. Хг-:,гЛ -<r/ A

;;Für die, ihm in seinen Amtsverrichtungen von 
irgend einem Mitgliede zugefügte Kränkung oder 
Beleidigung sucht der Kassirer bei der Administra­
tion, oder nöthigenfalls bei der Committee, Schutz, 
und ist eine dergleichen Kränkung oder Beleidigung, 
nach Befinden der Umstände., mit Geldstrafe oder 

Ausschluß . Aus der Gesellschaft zu, beahnden. Da­
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gegen wird derselbe für Widersetzlichkeit oder unbe­
scheidenes Betragen, sowohl gegen die Administra­
tion als auch gegen irgend ein Mitglied dieser Ver­
einbarung, das erste Mal mit einer. Geldstrafe nach 
dem Ermessen entweder der Vorsteher öder der Com- 
rnittöe)' bei einem zweiten ähnlichen Falle aber mit 

Entsetzung vom Amte, bestraft.

' Der Kasjl'rer ist vernichtet, sofort.^ irgend ein 
Mitglied aus der Gesellschaft^ oder 'ein anderes 
Gubjekt, das> im Fall emtretender. Krankheit, des 

Kassireks Geschäft übernimmt, willig und der Ad­

ministration schriftlich namhaft zu machen', und 
muß dasselbe'^ von Allem gehöriZj unterrichten.

, Hss krank ^werdenh^ und Unterstützung wün­

schendes Mitglied m.eld,et sich, deshalb bei. dem kassa-, 
führen den 'Vorsteher, der..sogleich den.derzeitigen 
Krankenvorsteher davon benachrichtiget.' ... ,lf

' ' §' 50.* * .

Wer ein Jahr, X h. his zury Anfang des fünf­

ten Quartals, Mitglied gewesen und seine Beitrage 
gehörig entrichtet hat, kann, in Krankheitsfällen, 
Anchmuch, auf Unterstützung Machess- eiW- Frau 
aber nicht,l wemrusie waHtend ihrer MitgWedsch-lft 
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geheirathet, und ihren Ehemann, in Gemäßheit des 

§.14., nicht eingekauft hat.

. §- 51. ;
Wenn, nachdem nun die Krankheit von solcher 

Beschaffenheit ist, daß das Mitglied bettlägerig, 
ober zum Arbeiten unfähig, oder wenn auch ar­
beitsfähig, dennoch aber genöthigt ist, ärztliche 
Hülfe zu suchen und Medizin zu gebrauchen, und 

wenn die Krankheit bereits sechs Tage, von ge­
schehener Meldung an gerechnet, gewährt hat: so 
werden am siebenten Tage, und bis zur gänzlichen 
Genesung, für jede Woche, am Schluffe derselben, 
zwei Rubel S. M. zur Verpflegung, gegen Quit­
tung, an das kranke Mitglied ausgezahlt.

' • §. 52.
Bei einem etwanigen Rückfall in eine acht 

bis neun Monate gewährt habende Krankheit, wor­
über gehörig Anzeige gemacht worden, wird dem 
Kranken für die übrigen drei bis vier Monate das 
wöchentliche Krankengeld von zwei Rubel S. M. 

zugestanden; nach Ablauf dieser Zeit und bei fort­
dauernder Krankheit aber muß derselbe sich mit fünf­
unddreißig Rubel S. M. jährlich begnügen, welche 
theilweise, vierteljährlich, nach der Anzeige, an das 
Mitglied ausgezahlt werden.

. §- 53.
. ... Ein Mitglied, das an. unbedeutenden Verlchun- 
gm oder an veralteten Gichtschmerzen leidet, oder
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zwar bedeutend krank ist, dennoch aber in der Hei­
lung, durch unterlaßenen Gebrauch ärztlicher Hülfe 
und heilsamer Medikamente, nachlässig gewesen, 
oder durch eigene Schuld Und unmoralischen Le­
benswandel sich Krankheiten zugezogen hat, kann 
durchaus nicht auf Unterstützung Anspruch machens

§i 54. . '

Ein Mitglied, das löhne sein Verschulden das 
Unglück haben sollte, sein Gesicht zu verlieren, oder 
an'seinen Gliedmaaßen dergestalt verletzt zu wer­
den, daß es zunir Arbeiten ganz unjÄhig wäre, — 

wofür Gott einen Jeden bewahren wolle! — soll 
für immer, und so lange es nicht von seinem Un­
glück befreiet wird, jährlich fünfunddreißig Rubel 
S.M. als Beisteuer erhalten, welches Geld das 
Mitglied vierteljährlich ausgezahlt erhält, und von 

Zahlung aller und jeder Beitrage zur Gesellschaft 
diSpensiret ist.

s ■ §.55.

Em wegen Krankheit unterstütztes Mitglied, 
das durch Umstände, oder zur Wiederherstellung 

seiner Gesundheit, genöthigt wird/ sich aufs Land 
zu begeben, muß, nach Erfüllung der in - dW 
§§. 17. und iS. vorgeschriebenen Verpflichtungen, 
während ftineS Aufenthalts daselbst, monatlich ein 
vom Kirchspielsprediger oder Arzt ausgestelltes At­
testat über sein« noch fortwährende Krankheit, an 
die Vorsteher dieser Vereinbarung emsenden, im 



UnterlassuttgLfaüe chber, gkwZrtig zu schn, daß ihm 
i^ne UutprstützUM-femm gereicht werde.

. Z'jiff . ..

-« ■ :.r ■ OJft 4 õ6. -J .. ; ■ .

Uebsrhaupt'-wichr qber hiermit -festgesetzt., daß 
em^Mitglird^.Mnn^dgHlh^ vor eintretender" Kranke 
heit mit Zahlung der Beitrage im Rückstände ge­
blieben ist, seit der Zeit, keinen Anspruch auf Un- 
terstützund mqchen darf; so .wie, daß Hier zur Stelle 
wohnende Mitglieder unter, keinem^Porrvande we­
gen, früher etwa stattgehabten nnh ^u.^melden un­

terlassenen Krankheiten, Nachrechnungen machen 
sollen noch7 Wichen dürfen. < -

i " "■* . « Jm ■*»- A,■ « ■ * V 4' ‘ ,

. J1QC -.4 ' ■ (1. tt ■ . * 3:;Г
' . §. 57. 4,

. Wenn ein, nach Bestätigung dieser ^tatutei^ 
aufgenommenes Mitglied, im .ersten Jahr seiner 
Mitgliedschaft mit, Tode abgeht: so. erhalt die uach- 
gÄliebeüe Wittwe oder die Kinder desselben, inner­

halb vierundzwanzig Stunden nach dem Tode des 
Verstorbenen, wenn die Gesellschaft Einhundert und 
fünfzehn- bis?)Oyhundert und- ,vj.ernMwNnzjg Mit­
glieder graß.-jst^-czehn Rubel S.-W.,- und für Ein­
hundert und, fünfundzwanzig Mitglieder, einen Ruch 
beh mehr, nämlich eilf Rubel Silbermünze, u. s. w., 
daß wenn, die^Gesellschaft zehn Mitglieder.starker, 
wird oder ist, das ßeicheahauD imryepf einem, M- 
bel S. M. mehr, aus der Leichenkasse', ausgez-hlt er­
halt. : aber der Verstorbene zWt vyWJghre, 
von dem TM jeinO Eintritts in dj-se- Stiftntzg ast 
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gerechnet, zahlendes Mitglied gewesen: (y werden 
alsdann für Einhyndert und fünfzehn big Einhun­
dert und vierundzwanzig Mitglieder zwanzig Rubel 
S. M., und bei Einhundert und fünfundzwanzig 
Mitgliedern zwei Rubel-mehr- näMich kzweiund- 
zwanzig Rubel S. M. ms. w., daß wenn die Ge­
sellschaft zehn Mitglieder starker-wjrd, i)dev ist, im­
mer zwei Rubel S. M. mehr; und, wenn er drei 
volle Jahre, oder schon vor der Bestätigung dieser, 
Statuten zahlendes Mitglied gewesen, für Einhun­
dert und fünfzehn bis Einhundert und vierundzwan­
zig Mitglieder dreißig Rubel S. M., für Einhun­
dert und fünfundzwanzig Mitglieder drei Rubel mehr,' 

nämlich dreiunddreißig Rubel.S« M.^-u. s. w., — 
immer drei Rubel S. M. mehr, wenn die Gesell­
schaft um zehn Mitglieder^ wachst oder starker 
wird, — ausgezahlt; und umgekehrt, wenn wirk­
lich und rechtmäßig angetraute Frauen sterben, er­
halt der Mann die Auszahlung nach der vorerwähn­
ten Pestimmung.

. ■'1 §.'58.;.. ■ ....
An diese Unterstützungsgelder, die nur zur Ifoi? 

terstützung von Unglücklichen dienen und hierzu be­
stimmt sind, kann Niemand, auch keine Konkurs­
masse, irgend einen Anspruch machen.

§.59.
Der Stiftungstag soll in jedem Jahre, im 

Septembermonat, gefeiert werden, und durch eine 
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kurze, auf die Feier gerichtete Anrede, die am 
Schluffe auf die Ereignisse des verflossenen Jahres 
und den Kassazuftand hindeutet, eröffnet werden. 
Es versammeln sich zu solchem Behuf sammtliche 
Mitglieder, mit Ausnahme der Kranken und Un­
terstützten, an dem durch Einladugsbillette bekannt 
gemachtes Tage, Nachmittags um 5 Uhr. Sie 
melden sich bei den Vorstehern durch Vorzeigung 
ihres Einladungsbillets. ,

rr §. 60.
Der Stiftungstag soll zwar mit Musik gefeiert 

werden; es ist jedoch dabei aller Ueberfluß sorg­

fältig zu vermeiden, und haben daher, aber bloß 
fämmtliche Mitglieder, das Einladungsbillet mit 
fünfundzwanzig Kopeken S. M. zu lösen.

. .. - §. 61.
Es steht auch jedem Mitgliede frei, seine An­

gehörigen, gegen Lösung des Einladungsbillets, an 
dem Stiftungstage Theil nehmen zu lassen; nur 
Diejenigen nicht, die etwa aus der Gesellschaft aus­
geschlossen oder ausgetreten sind.

- - . §. 62.
Um die Freude dieses Tages nicht zu trüben, 

wird die Anbringung irgend einer Beschwerde am 
Stiftungstage durchaus nicht gestattet, sondern ist 
solche erst, in einer sofort nach demselben zu veran­
lassenden Versammlung, entweder bei der Com- 
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mitte'e, oder, nach beschafferitlichen Umständen, bei 

der ganzen Gesellschaft, attzubringrn; und wird ins­
besondere das ruhige und bescheidene Betragen am 
Stiftungstage, den sammtlichen Mitgliedern zur 
strengsten Pflicht gemacht.

- §. 63.
Sollte sich aber irgend ein Mitglied erlauben, 

durch seine allzu vorlaute und unanständige Auf­
führung das Frohseyn sowohl am Stiftuugstage, 
als auch die, an den andern Versammlungstagen 
statthabenden Verhandlungen, zu stören: so soll 
dasselbe von den Vorsteher^ gehörig zurechtgewiesen 
werden; und falls diese Maaßregel nichts fruchten 
würde, aus der Gesellschaft sogleich entfernt und 
in eine Geldstrafe von einem Rubel S. M. ver­
theilt, im nächsten dergleichen Falle aber mit zwei 
Rubel S. M. bestraft, und das darauf folgende 
Mal aus der Gesellschaft, mit Verlust aller ge­
leisteten Beiträge, ausgeschlossen, und nie mehr als 
Mitglied ausgenommen werden.

§. 64.
So wie nun die Vorsteher sowohl am Stif­

tungstage, als auch an jedem andern zur Ver­
sammlung, der Mitglieder oder Stifter festgesetzten 
Tage, verpflichtet sind, eine halbe Stunde über 
die zur Versammlung anberaumte Zeit zu wartens 
eben so wird hiermit festgesetzt, daß dasjenige Mit­
glied, welches dennoch später in -der Versammlung
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erscheint, fünfundzwanzig Kopeken S. M., dagegen 
. der ohne legale Ursachen später erschienene Vorsteher

fünfzig Kopeken ©v M. als Sttafe etlegen soll.

. §- 65. ,

Wenn zwischen Mitgliedern, oder solchen und 
einem Vorsteher, Streitigkeiten entstehen, und ein 
oder der andere' Aheil mit dem Ai.sspruche der Vor­

steher nicht zufrieden ist:-so kann-der sich gravirt 
ekachtende Theil auf Zusammettberufung der Com­

mittee proponiren; muß Dieses aber, unter Depo- 
nirung von drei. Rubel S. M., innerhalb acht Ta­

gen schriftlich thun. -

§.66. ■ . • ■ :

■- Wer von dem Ausspruch der Administratoren, 
in welchen Fällen es auch seyn mögte, sich an die 
Committee'gewandt, hier aber verloren hat, kann 
zwar an die ganze Gesellschaft appelliren, muß je­
doch seine Uiizufnedenheit mit der Committee inner­
halb vierzehn Tagen-, unter Deponirung von zehn 
Rubel S. M., hei der Administration schriftlich an- 

gezcigt haben.

§. 67. ... . r

Es kann jedoch eben so wenig- der ganzen Ge­
sellschaft, als der Committee, erlaübt seyn, in 
Fallen, wo die Statuten deutliche^ und bestimmte 
Festsetzungen enthalten, denselben zuwider, zu Gun-' 
steil eines einzökHeNU'sich'- beschwerenden Mitgliedes 
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zu verfügen'; söndern es wird nur versiattet, in 
zweifelhaften, - durch di« Makuten nicht genau'ge­
nug angegebenen Fallen, bestimmte Entscheidung 
zu treffen, und dadurch dieselben für künftig eins 
tretende ähnliche Falle zu verbessern und zu er­
gänzen. - ' ' : ’■ ■ " ■ "

. : §. 68*. .. .

Von dem Ausspruch der Gesellschaft findet aber 
durchaus keine Appellation weiter statt, und soll 
vielmehr dasjenige- Mitglied, das über solchen Aus­
spruch oder über die Administration, mit Vorbei 
gehung der Committee und der Gesellschaft, oder 
auch mit Vorbeigehung der Letzteren, über den 
Ausspruch der Committee bei irgend einer Behörde 
oder Obrigkeit Beschwerde führt> ffofort" und ohne 
Weiteres, mit Verlust allee- geleisteten- Beitrage, 
ausgeschlossen, und nie mehr in diese Gesellschaft 
aufgenommen werden.

§. 69« v f -

Unter keinem Vorwande darf das Kapital die­
ser Stiftung angegriffen vo-erden. So lange noch 
fünfzehn Mitglieder zusammenhaltell und wider die 
Trennung find, soll der wohlthat'ige Zweck dieser 
Verbindung nicht aufgegeben werden; dasjenige 
Mitglied aber, welches versuchen sollte,' diese Ver­
einbarung aufzulösen und das Kapital zur Verthei- 
lungz u bringen, soll mit einer Strafe von fünf­
undzwanzig Rubel S. M. belegt, Und falls es diese
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nicht zahlen wollte oder könnte, mit Verlust aller 
geleisteten Beiträge, sofort ausgeschlossen werden.

§.70.

So wie nun die Statuten dem Zweck und 
den Forderungen, wie auch der gegenwärtigen Lage 
der Stifter entsprechen; so wird doch hiermit fest­
gesetzt, daß dieselben alle vier Jahre einer Revision 
und etwanigen, den jedesmaligen Zeitumstanden 
angemessenen Abänderungen, zu unterwerfen sind, 
und wählt, zu solchem Behuf, die Committee, 

gleichwie die Gesellschaft, jede aus ihrer Mitte drei 
Subjekte, und sind die von denselben, nach ge­
meinsamer Berathung, nothwendig gefundenen Ab­
änderungen, der Committee zur Genehmigung in 
Vorschlag zu bringen, zum Beschluß aber der gan­
zen Gesellschaft vorzutragen.

§. 71.
Zur Revision der von den Vorstehern im Laufe 

deS Jahres geführten Administration werden, an 
jedem Stiftungstage, für das laufende Jahr, fünf 
Mitglieder, und zwar von der Gesellschaft aus ih­
rer Mitte drei, von der Committee aus ihrer Mitte 
aber zwei, zu Revidenten envählt. Diese werden 

acht oder vierzehn Tage vor dem Stiftungstage 
von der Administration' eingeladen, und revidiren 
sämmtliche Protokolle, die Kassabücher und den 
Kassabestand. Sie quittiren über den richtigen Be­
fund, im Protokoll- und im Kassabuche, und stat-
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ten darüber der Gesellschaft am Stistungstage den 

erforderlichen Bericht ab.

§. 72.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich diesen Ge­

setzen ohne Ausnahme zu unterwerfen, und verbin­
den sich endlich sämmtliche Mitglieder gegenseitig, 
dieselben getreulich zu erfüllen, stets aufrecht zu 
erhalten, und so die neue Stiftung für die spä­
testen Zeiten in einem blühenden und achtbaren Zu­

stände zu erhalten.

Riga, den 12ten Januar 1831.

Die Vorsteher:

Adolph Ernst Reyher.

Ferdinand Emanuel Lindemann.

Johann Carl Albrecht. .

Johann Heinrich Meyer,

als Vorsteher-Substitut.

/ . ' - :
‘ " 3 ' 1 ':
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- |
Die Stifter:

Johann Julius LanHky. 

Ernst Julius Büffchell. 

I. H. Michelsohn.

I. F. Ertack.

C. D. Pörschke.

I. A. Kastrowsky.

A. M. Stelßer.

Jakob Koehlert.

I. T. Bachmann. >

I. C. Heese.

Andr. Ferd. Lindemann.

I. Poscharsky.

E. Hentze.

E. G. Lesch.

I. F. Brock.

D. Damschecoffky.
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J. D. Mau.

J. T. Geu.

J. P. Lindahl.

P. C. Schwabe.

C. J. Albrecht.

Johann Engelroth.

E. C. Oertel.

W. Weidner.

R. G. Grimm.

J. G. Lehmus.
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Riga Rathhaus, den Liften Januar 1831.

Gin Wohl edler Rath fich vortragen lassen das 

praes, den 14ten Januar 1831 eingereichte Gesuch 

der hiesigen Bürger: Adolph Ernft Reyher, Ferdi­

nand Emanuel Lindemann und Johann Carl Albrecht, 

als erwählte Vorsteher einer allhier errichteten Witt- 

wen- und Waisen-Unterstützungs- und resp. Kranken­

Kasse, um Bestätigung der, in zwei Exemplaren bei­

gelegten Statuten bemeldeter Stiftung, und nach­

dem über den Inhalt derselben ad protocollum 

referiret worden, verfügt:

Die bemeldeten Statuten, da selbige nichts 

wider Gesetz und Ordnung enthalten, wie hier­

mit geschieht, zu bestätigen, und ein Exemplar 

derselben im inner« Archiv niederzulegen.

(L. 8.) A. von Tunzelmann,
Obersekretär.


